
 
 
 
 
 

 

Förderung der Jugendfeuerwehren 
Spenden/Jubiläumsprämien/Gründungsprämien 

 
 

 
 
1. Im Rahmen der freiwilligen Leistungen für die Feuerwehren fördert die  

 
SV SparkassenVersicherung 

Öffentliche Versicherungsanstalt 
Hessen  Nassau  Thüringen 

 in ihrem Geschäftsgebiet die Jugendfeuerwehren durch folgende finanziellen Leistungen: 
 

1. Jubiläumsprämien an Jugendfeuerwehren 
 

  a) 10 Jahre 60,00 € (bis 31.12.2001 = 100 DM) 
  b) 15 Jahre 70,00 € (bis 31.12.2001 = 120 DM) 
  c) 20 Jahre 80,00 € (bis 31.12.2001 = 150 DM) 
  d) 25 Jahre 90,00 € (bis 31.12.2001 = 150 DM) 

 e) 30 Jahre 100,00 €  
 f) 35 Jahre 110,00 € 
 g) 40 Jahre 120,00 €  

  
 Antragstellung über Stadtbrandinspektor/Gemeindebrandinspektor; Kreisbrandinspektor 
 
2. Spende von 160,00 € (bis 31.12.2001 = 300 DM) 

 

 zur Förderung der Jugendfeuerwehren im Rahmen des jährlichen Verbandstages / 
Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes 
 

Einladung an SparkassenVersicherung; kein förmlichen Antrag 
 
3. Spende von = 260,00 € ( bis 31.12.2001 =  500 DM )  

 

 für Kreisjugendfeuerwehrzeltlager ( einmal pro Jahr ) 
 

Einladung an SparkassenVersicherung; kein förmlichen Antrag 
 
4. Gründungsprämie von 110,00 € (bis 31.12.2001 = 200 DM) für Jugendfeuerwehren 
 

Antrag über Gemeindebrandinspektpor / Stadtbrandinspektor, Kreisfeuerwehrverband, 
Kreisbrandinspektor 

 
5. Zuschuss von 160,00 € ( bis 31.12.2001 = 300 DM ) bei Beschaffung eines Mannschaftszeltes 
 

 Bei Beschaffung eines Zeltes für die örtliche Jugendfeuerwehr wird ein Zuschuss von 160,00 € 
einmalig gezahlt.Formloses Anschreiben an die SparkassenVersicherung mit Rechnungsbelegen.  

 
Die Förderleistung soll vornehmlich öffentlichkeitswirksam durch einen Vertreter der SV vor Ort erfolgen. 
Förderleistungen werden nur dann gewährt, wenn der Träger der Jugendfeuerwehr unter Versicherungsschutz 
der SV steht. 
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